
Informationsblatt zum Umgang mit Covid-19 am 
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Liebe Schülerinnen, liebe Schüler! 
Sehr geehrte Eltern! 
 
Dieses Info-Blatt orientiert sich am COVID-19 Hygienehandbuch für Internate. Wir fassen darin 
die wesentlichen und allgemein gültige Maßnahmen zusammen und ergänzen diese um 
Details zur Umsetzung am Standort des BSH Krems. 
 
Grundsätzlich gilt: Das Wohnen in Internaten ist mit dem Wohnen in Wohngemeinschaften in 
gemeinsamen, wenn auch zeitlich befristeten Haushalten vergleichbar. In beiden Fällen nutzt 
eine definierte Personengruppe gemeinsam bestimmte Wohnbereiche, wie Nass-, Küchen-, 
Speise-, Wohn- und Aufenthaltsräume. Damit sind Personen, die nur zeitweise im 
gemeinsamen Haushalt leben, Personen, die im gemeinsamen Haushalt leben, gleichgestellt. 
 

Die Anreise zum Internat: 
 
Für die Anreise gelten die bekannten Verhaltensregeln im öffentlichen/privaten Bereich:  
 

• Mund-Nasen-Schutz in öffentlichen Verkehrsmitteln 
• Einhaltung des Sicherheitsabstands von mindestens einem Meter 
• Eine Personenansammlung beim Eintreffen ist nach Möglichkeit zu vermeiden. 
• Die Anreise soll nach Möglichkeit zeitlich gestaffelt werden. 
• Bei der Zimmereinteilung wurde – soweit dies möglich war - berücksichtigt, dass 

Personen, die in der Schule im selben Klassen-/Gruppenverband sind, auch 
„zimmernahe“ untergebracht werden. 

 

Hygienebestimmungen für Personen in Internaten 
 
Unmittelbar nach dem Betreten gilt: 
 

• Hände waschen! Jede Person muss sich unmittelbar nach Betreten des Gebäudes 
gründlich mit Wasser und Flüssigseife die Hände waschen (mind. 30 Sekunden, die 
Wassertemperatur spielt dabei keine Rolle) bzw. alternativ ist die Verwendung von 
Händedesinfektionsmitteln möglich. 

• Das gründliche Händewaschen sollte den gesamten Tag über mehrmals durchgeführt 
werden, insbesondere nach dem Schnäuzen, Niesen und Husten, vor der Zubereitung 
bzw. vor Aufnahme von Nahrung und selbstverständlich nach der Benutzung von 
Toiletten. Auch vor dem Wechsel in einen anderen Raum sollen immer die Hände 
gewaschen werden. 
 

 

 

 

 

 

  

https://www.bmbwf.gv.at/Ministerium/Informationspflicht/corona/corona_schutz.html


Während des Aufenthaltes im Internat wird empfohlen: 
 

• Berühren Sie weder Augen, Nase oder Mund! Hände können Viren aufnehmen und 
das Virus über die Schleimhaut übertragen. 

• Auf Atemhygiene achten! Halten Sie beim Husten oder Niesen Mund und Nase mit 
gebeugtem Ellbogen oder einem Papiertaschentuch bedeckt und entsorgen Sie dieses 
sofort. 

• Singen soll unterlassen und Schreien vermieden werden. 
• Das Tragen von Mund-Nasen-Schutz auf den Gängen wird empfohlen - ist (bis auf 

Widerruf) allerdings freiwillig! 
 
Minimierung von Kontakten/Hygienesituation/Erkrankung: 
 

• Wir berücksichtigen das Auftreten von COVID-19-verdächtigen Symptomen und 
ziehen bei Bedarf die Schulärztin bei bzw. verständigen die Covid-Hotline 1450. Der 
Betroffene/die Betroffene sollte sich bis zur Abklärung freiwillig isolieren. Dazu stellen 
wir ein eigenes Zimmer zur Verfügung. Das gilt jedenfalls bei erhöhter Temperatur 
von 37,5 oder höher. 

• Im Zusammenhang mit Risikogruppen verweisen wir auf die einschlägigen 
Bestimmungen und ersuchen bei Bedarf um Kontaktaufnahme mit der Direktion des 
BSH Krems bzw. der jeweils besuchten Schule. Die individuelle Risikoanalyse erfolgt 
anhand eines strukturierten Vorgehens beim jeweils behandelnden Arzt. 
 

Krank? Zuhause bleiben! Jede Person, die sich krank fühlt, darf nicht ins 
Internat kommen. Bitte nicht krank oder mit erhöhter Temperatur anreisen! 

 
• Die Anreise soll nach dem Erstbezug der Zimmer möglichst ohne Begleitpersonen und 

nur durch die Schülerin/den Schüler allein erfolgen. 
• Wir führen eine Dokumentation von Besuchen von Dritten im Internat, um im Falle 

des Auftretens einer Erkrankung die Infektionskette bzw. mögliche weitere 
Ansteckungen nachvollziehen zu können und der Gesundheitsbehörde rasch 
Kontaktdaten zur Verfügung stellen zu können. Wir ersuchen Sie daher um 
Terminvereinbarung bzw. Vorankündigung, wenn Sie das Bundesschülerheim 
aufsuchen möchten. 

• Das Zusammensein auf engem Raum soll nach Möglichkeit vermieden werden. 
• Um die Abstandsregel von zumindest 1 m Abstand einzuhalten, wurden – soweit 

erforderlich – entsprechende Bodenmarkierungen vorbereitet. 
• Der Tagesablauf wird – soweit möglich – so gestaltet, dass sich die Anzahl der 

Personen und deren Begegnungen im Internatsalltag reduzieren. Eine Vermischung 
von Gruppen untereinander – beispielsweise auch durch häufigen Wechsel von 
Erzieher/inne/n, Reinigungspersonal – wird dabei so gering wie möglich gehalten. 

• Bei der Nutzung von Sport- bzw. Fitnessräumen und bei der Sportausübung müssen 
die Vorschriften des Hygienehandbuchs und die vom Gesundheitsministerium für den 
Breitensport verordneten Präventionsmaßnahmen eingehalten werden. Wir 
informieren durch einen eigenen Aushang bei den jeweiligen Räumen. Die Vorgaben 
sind jedenfalls zu beachten. Schüler, die sich nicht entsprechend verhalten dürfen 
diese Räume nicht nutzen. 

  



 
• Unser Reinigungspersonal wurde in geeigneter Weise über die COVID-19-

Schutzmaßnahmen informiert und eingewiesen. 
• Zur Abwehr von COVID-19-Infektionen sind erhöhte Hygienemaßnahmen wie 

häufigere Reinigung erforderlich. Im Allgemeinen wird durch unseren Reinigungs-
dienst eine gründliche normale Reinigung durchgeführt, ergänzt durch den Einsatz 
von Desinfektionsmittel an Stellen besonderer Exposition. 

• Eine gründliche Reinigung von allgemein zugänglichen Räumen, in denen sich 
Internatsbewohner/innen, Erzieher/innen und Verwaltungspersonal regelmäßig 
aufhalten, wird mindestens einmal täglich durchgeführt. Mülleimer in diesen 
Bereichen werden mindestens einmal täglich geleert. 

• Um mögliche Kontaktflächen zu reduzieren werden die Übergänge zu den Schulen 
tagsüber zur Gänze geöffnet und bleiben geöffnet. Jeder Übergang wurde mit einer 
Möglichkeit zur Händedesinfektion ausgestattet. Beim Betreten des BSH sollte diese 
jedenfalls genutzt werden. Sollte in einem Spender kein Desinfektionsmittel 
vorhanden sein, ist der jeweilige Gruppenerzieher davon zu informieren. 

• Alle allgemein zugänglichen Sanitäranlagen wurden mit ausreichend Seife und 
Handtuchspendern (Papier) und Händedesinfektionsmittel ausgestattet und sind 
entsprechend zu nutzen. 

• Räumlichkeiten, in denen sich tagsüber mehrere Personen länger aufhalten (z. B. IT-
Räume, Cafeteria, Bibliothek, Speisesaal, …) werden regelmäßig gelüftet bzw. sind 
auch durch die Schüler selbst entsprechend zu lüften. Das gilt auch beim Aufenthalt 
in den Schülerzimmern. 

 
Hygienemaßnahmen in Internatsküchen: 
 

• Es gelten die Hygiene-Leitlinie für Großküchen beachten und die Einschlägigen 
Bestimmungen des HACCP. Ergänzend sind Händedesinfektionsmittel regelmäßig zu 
verwenden. Bei der Speiseausgabe wird ein MNS oder ähnlicher Schutz getragen. 

• Die Tische werden regelmäßig desinfiziert und zur Kontrolle und Einhaltung des 
vorgeschriebenen Sicherheitsabstandes wurden entsprechende Bodenmarkierungen 
angebracht. 
 

Für Internatsbewohner/innen gilt im Speisesaal: 
 

 

 

 

 

 

 
• Beim Betreten des Speisesaals ist bis zum Tisch der Mund-Nasen-Schutz zu tragen. 
• Händedesinfektion unmittelbar im Zugangsbereich – diese ist jedenfalls zu 

verwenden! 
• Abstand beim Zugang zum Speisesaal, bei der Essensausgabe und bis zum Tisch 

mindestens 1 m. Die entsprechenden Bodenmarkierungen sind zu beachten. 
• Gestaffelter Einlass zur Essensausgabe ➔ nach dem Ende des Vormittagsunterrichts 

sollen nur jene Schülerinnen und Schüler den Speisesaal aufsuchen, die nur EINE 
FREISTUNDE haben und deren Nachmittagsunterricht sofort im Anschluss beginnt. 

  



 
• Schülerinnen und Schüler, die KEINEN NACHMITTAGSUNTERRICHT oder mehr als eine 

Freistunde haben, sollen bitte das Zimmer aufsuchen, Schultasche und Schulsachen am 
Zimmer deponieren, Hände waschen und erst danach den Speisesaal aufsuchen. 

• Bei der Essensausgabe ist eine größere Ansammlung zu vermeiden, die 
Internatsbewohner/innen übernehmen Verantwortung und respektieren 
erforderliche Verhaltensregeln. 

• Bei Husten und Niesen Mund und Nase mit Taschentuch oder Ellenbeuge bedecken. 
 

Verhalten am Zimmer / Hygienesituation 
 

 
 

• Gründlich Händewaschen nach Betreten des Zimmers. 
• Maximalanzahl im Zimmer (entsprechend der Bettenanzahl) nicht überschreiten. 
• Regelmäßig lüften während des Aufenthalts im Zimmer. 
• Beim Husten und Niesen Mund und Nase mit Taschentuch oder Ellenbeuge bedecken. 
• Auf ein sauberes Umfeld achten! 
• Die gemeinsame Verwendung von Gegenständen (Laptop, PC, Mappen, Bücher, …) 

außerhalb des eigenen Wohnumfelds soll möglichst vermieden werden. 
 

Nach dem Benutzen von Bad und Toilette im Internat gilt 
 

 
 

• Bad nach Benutzung immer gründlich reinigen. 
• Im Sitzen urinieren. 
• Vor dem Verlassen der Toilettenanlage gründlich Hände waschen. 

 
Unserem Erzieherdienst wurden die entsprechenden Informationen und Hygienehandbücher 
in digitaler Form zur Verfügung gestellt. Wir sind bemüht, das bereits verfügbare Wissen um 
COVID-19 im Rahmen unserer Tätigkeit zu berücksichtigen und die eigene Handlungs-
kompetenzen entsprechend zu erweitern (z. B. Einsatz effizienter Hygienemaßnahmen, 
Wissen um Risikogruppen etc.) und für Sensibilisierungsmaßnahmen im Kontakt mit den 
Internatsbewohnerinnen und -bewohnern zu sorgen. 
 
Covid-19 – das Corona-Virus hat unseren Alltag, unser Leben in den letzten Monaten 
gravierend verändert und beeinflusst. Das wird auch in den kommenden Wochen und 
Monaten vermutlich so bleiben. Bitte helfen Sie alle mit! Gemeinsam werden wir es schaffen 
und das kommende Schuljahr 2020/2021 positiv bewältigen. Für Fragen und Anregungen 
stehen wir gerne unter 02732 83111 bzw. per Mail: office@bshkrems.at zur Verfügung. 
 
Danke! Einen guten Start und ein erfolgreiches Schuljahr wünscht das Team des BSH Krems! 


